
Begleitung von Heimbewohnern zu Arztbe-
suchen – immer wieder ein Streitthema 
 
 
Dazu hat nun das Verwaltungsgericht Stuttgart mit Urteil vom 13.01.2011 
- 4 K 3702/10 - in einem Klageverfahren einer Pflegeeinrichtung gegen 
die Heimaufsicht wie folgt entschieden: 
 
Die Begleitung von Heimbewohnern zu notwendigen 
Arztbesuchen, für die eine Begleitung durch Dritte nicht 
sichergestellt ist, ist als Regelleistung von den Pflege-
heimen zu leisten. 
 
Damit hat das Verwaltungsgericht Stuttgart die Klage einer Pflegeeinrichtung ge-
gen eine von der Heimaufsicht ergangenen gleichlautenden Anordnung des Land-
ratsamtes Ostalbkreis, vertreten durch das Land Baden-Württemberg, abgewie-
sen. Damit steht fest, dass die Heimbetreiber für ihre Bewohner bei notwendigen 
Arztbesuchen außerhalb der Einrichtung auch die Begleitung als Regelleistung 
sicher zu stellen haben, und die finanziellen Aufwendungen hierfür nicht als Zu-
satzleistung oder sonstige Leistung abgerechnet werden dürfen. Vielmehr sind 
solche Leistungen Teil der allgemeinen Pflegeleistungen, die durch den entspre-
chenden Pflegesatz abgegolten werden. 
 
Der Sachverhalt: 
Die Klägerin ist Trägerin einer Pflegeeinrichtung mit 101 Pflegeplätzen. Das Land-
ratsamt Ostalbkreis gab der Klägerin im Januar 2010 auf, für ihre Bewohner im 
Bedarfsfall im Rahmen der Organisation des Arztbesuches außerhalb der Einrich-
tung auch die Begleitung als Regelleistung sicher zu stellen, sofern der Zustand 
der Bewohner eine Begleitung erforderlich macht, für die Begleitung Dritte nicht 
in Anspruch genommen werden können und die medizinisch notwendige Behand-
lung in der Einrichtung selbst nicht durchgeführt werden kann. In Betracht kom-
me die Begleitung vor allem zu Fachärzten, da deren Leistungen auf Grund der 
erforderlichen personellen und technischen Ausstattungen der Praxen regelmäßig 
nicht in der Einrichtung erbracht werden könnten. Nach erfolglosem Wider-
spruchsverfahren erhob die Klägerin im September 2010 Klage zum Verwal-
tungsgericht Stuttgart. Sie wurde abgewiesen. Die Berufung wurde der wegen 
grundsätzlichen Bedeutung zugelassen. 
 
In den Entscheidungsgründen führte das Verwaltungsgericht im Wesent-
lichen aus:  
Die Kontrolle auf die Angemessenheit des von den Heimbewohnern zu zahlenden 
Entgelts gehöre zu den Aufgaben der Heimaufsicht. Grundsätzlich dürften keine 
zusätzlichen Entgelte für solche Leistungen von den Heimbewohnern verlangt 
werden, die die Einrichtung als Regelleistung zu erbringen habe und die Teil der 
allgemeinen Pflegeleistungen seien, die durch den von den Pflegekassen hierfür 
geleisteten entsprechenden Pflegesatz abgegolten würden. Zu den allgemeinen 
Pflegeleistungen gehörten nach dem zwischen den überörtlichen Trägern der 
Pflegeeinrichtungen und den Pflegekassen geschlossenen Rahmenvertrag u.a. 
Hilfen bei der Mobilität. Die Mobilität umfasse u.a. auch das Verlassen und Wie-
deraufsuchen der Pflegeeinrichtung. Nach dem Rahmenvertrag seien dabei sol-
che Verrichtungen außerhalb des Pflegeheims zu unterstützen, die für die Auf-



rechterhaltung der Lebensführung notwendig seien und das persönliche Erschei-
nen des Pflegebedürftigen erforderten. Zu den Hilfen bei Mobilität sei jedenfalls 
für den Fall, dass ein Arztbesuch zwingend außerhalb der Einrichtung der Kläge-
rin notwendig und eine notwendige Begleitung durch Dritte nicht möglich sei, 
auch die Begleitung durch den Heimbetreiber für die Bewohner sicherzustellen, 
indem dieser Beschäftigte des Heims einsetze oder sonstige Personen damit be-
auftrage. Die sicherzustellende Begleitung als Teil der Regelleistung sei daher 
weder eine Zusatzleistung noch eine sonstige Leistung, für die ein gesonderter 
Zuschlag von den Heimbewohnern zu entrichten sei. 
 
Werner Schell- Dozent für Pflegerecht 
http://www.wernerschell.de 
http://www.pflegerechtportal.de 


